	Kieferorthopädische Leistungen
(GOZ-Pos. 600 - 626)



Honorar bei vorzeitigem Behandlungsabschluss, KFO allgemein
Fotografien, GOZ-Pos. 600
Wiedereingliederung von Brackets und Bändern, GOZ-Pos. 610/612
Mundhygiene, Beratung und Demonstration, GOZ-Pos. 619
KFO allgemein

	Honorar bei vorzeitigem Behandlungsabschluss




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 19.11.1997

Ist die kieferorthopädische Behandlung früher als geplant beendet und ist der Aufwand entsprechend der Bemessungskriterien des § 5 Abs. 2 GOZ dadurch nicht geringer gewesen, so kann der verbleibende Restbetrag des Honorars bei Behandlungsabschluss insgesamt berechnet werden.

GOZ-Pos. 600

	Fotografien




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 06.03.1998

Fotografien im Zusammenhang mit einer prothetischen Versorgung, die nicht kieferorthopädisch ausgewertet werden, sind nicht nach GOZ-Pos. 600 berechnungsfähig, sondern können als Verlangensleistung im Sinne von § 2 Abs. 3 GOZ berechnet werden.



	GOZ-Pos. 610 / 612




Wiedereingliederung von Brackets und Bänder

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 19.11.1997

Das Wiederbefestigen eines geklebten Hilfsmittels sowie die Rezementierung eines Bandes lösen erneut die Berechnungsfähigkeit der GOZ-Pos. 610 bzw. 612 aus.


	GOZ-Pos. 619




Mundhygiene

Beratung und Demonstration

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 29.06.2005
Die GOZ-Pos. 619 ist nicht nur in kieferorthopädischen Behandlungsfällen berechenbar.
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